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1 Hintergrund der Maßnahme 

Das zu Fuß Gehen ist die elementarste Fortbewegungsart des Menschen. Jeder Weg, den der 

Mensch zurücklegt, beginnt und endet zu Fuß ƻ sei es der Weg von und zum Parkplatz, Garage, 

Haltestelle oder Fahrradabstellplatz. Fußverkehr ist besonders umweltschonend, da weder Schad-

stoffe entstehen noch Lärm verursacht wird, auch benötigt dieser unter allen Verkehrsträgern den 

geringsten spezifischen Flächenbedarf. Gleichzeitig ist zu Fuß gehen kostenlos, gesund, sichert 

eine selbstständige Mobilität, fördert die gesellschaftliche Teilhabe und stärkt die lokale Wirt-

schaft. 

In Baden-Württemberg werden mehr als ein Fünftel aller Wege ausschließlich zu Fuß zurückge-

legt. (vgl. infas/DLR 2018: 7) Hinzu kommen noch Zubringerwege, wie zum Beispiel die Wege zu 

ÖV-Haltestellen oder zum Auto. Damit sind die eigenen Füße zur Bewältigung der Alltagsmobilität 

ein wichtiges individuelles Verkehrsmittel. Außerdem ist zu Fuß Gehen gesund, umwelt-  und sozi-

alverträglich. Ziel des Landes ist es, in Baden-Württemberg die täglichen Wege zu Fuß sicherer 

und attraktiver zu machen. Der Fußverkehr soll stärker in das Bewusstsein von Politik, Verwaltung 

und Bürgerschaft rücken. Zudem soll sich eine neue Geh-Kultur entwickeln. Mittel-  bis langfristig 

soll der landesweite Fußverkehrsanteil von derzeit etwa 21 Prozent auf 30 Prozent im Jahr 2030 

gesteigert werden. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregierung ist verankert, dass 

die Fußverkehrsförderung in Baden-Württemberg ausgebaut werden soll.  

Land und Kommunen können viel dafür tun, die Bedingungen für das zu Fuß Gehen deutlich zu 

verbessern. Das Land Baden-Württemberg engagiert sich daher seit 2015 als erstes Flächenland 

systematisch in der Fußverkehrsförderung. Die Fußverkehrsförderung spielt sich hauptsächlich auf 

Ebene der Städte und Gemeinden ab. Die Aktivitäten des Landes sind daher darauf ausgerichtet, 

die Kommunen bei der Förderung des Fußverkehrs zu unterstützen. Folgende Handlungsfelder 

werden dabei vom Land bearbeitet: Landesweite Fußverkehrsmaßnahmen und Modellprojekte in 

Zusammenarbeit mit den Kommunen, Aufbau und Unterstützung von Netzwerkstrukturen, Service 

für die Kommunen und die Optimierung des rechtlichen und finanziellen Rahmens. 

Als erste landesweite Maßnahme zur Förderung des Fußverkehrs fanden 2015 in 15 ausgewählten 

Kommunen Baden-Württembergs erstmalig Fußverkehrs-Checks statt. Aufgrund des großen Er-

folgs der Maßnahme wurden diese in den Jahren 2016 bis 2020 mit jeweils acht bis zehn Kommu-

nen pro Jahr 2021 und 2022 mit jeweils 15 Kommunen fortgeführt. Zahlreiche Vorschläge wurden 

dabei gemeinsam mit der Bürgerschaft gesammelt und mit Vertreter:innen der lokalen Politik und 

Verwaltung diskutiert. Als Maßnahme des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg werden 

die Fußverkehrs-Checks vom Fachbüro Planersocietät durchgeführt.  

Inzwischen konnten in den Teilnehmerkommunen der Fußverkehrs-Checks unterschiedlichste 

Maßnahmenvorschläge umgesetzt werden. Hierzu einige Beispiele: 

¶ In Stuttgart folgte nach den Fußverkehrs-Checks 2015 ein Fußverkehrskonzept. Hierzu: 

https://www.stuttgart.de/leben/mobilitaet/fussgaenger/investitionsprogramme.php 

¶ In Neuenburg am Rhein folgte nach den Fußverkehrs-Checks 2017 ein Nahmobilitätskon-

zept. Hierzu: 

https://www.stuttgart.de/leben/mobilitaet/fussgaenger/investitionsprogramme.php
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https://www.neuenburg.de/Startseite/leben+_+wohnen/nahmobilitaetskon-

zept.html#id3955257 

¶ Initiierung eines Arbeitskreises ǂNahmobilitätǀ in Walldorf im Anschluss an die Fußver-

kehrs-Checks 2021 Hierzu: https://ww w.walldorf.de/aktuell/startschuss-fuer-den-ar-

beitskreis-nahmobilitaet 

¶ In St. Leon-Rot wurden u.a. die Maßnahmenvorschläge zur Parkflächenmarkierung und 

zur Erarbeitung eines Radverkehrskonzept nach den Fußverkehrs-Checks 2019 umge-

setzt. Eine Übersicht der bisher umgesetzten Maßnahmen unter: https://www.st - leon-

rot.de/unsere-gemeinde/lage-verkehr/rad-und-fussverkehr 

¶ In Wannweil wurde nach den Fußverkehrs-Checks 2019 ein Fußgängerüberweg umge-

setzt. Hierzu: https://wannweil.de/neuer -fussgaengerueberweg-in-der-hauptstrasse/ 

¶ In Singen wurde nach den Fußverkehrs-Checks 2021 eine Gehwegnase installiert 

¶ In Metzingen wurde nach den Fußverkehrs-Checks 2020 u.a. ein Modaler Filter mit Fuß-

gängerüberwege eingesetzt. 

Abbildung 1: Umgesetzte Gehwegnase in Singen 

  
Quelle: Planersocietät 2021 /2022 

Abbildung 2: Umgesetzter Modaler Filter in Metzingen 

  
Quelle: Planersocietät 2020 /2022  

Ab 2022 soll gemäß dem Motto der Fußverkehr-Checks ǂSchritt für Schritt zu Fußverkehrsnetzenǀ 

ein stärkerer Fokus auf die Erstellung von qualifizierten Fachkonzepten gelegt werden. Das Land 

unterstützt die Aufstellung qualifizierter Fachkonzepte aktuell mit bis zu 50 % der zuwendungsfä-

higen Kosten. Die Kommunen der Fußverkehrs-Checks aus den Jahren 2015 bis 2022 erhalten die 

Möglichkeit am Follow-Up Prozess teilzunehmen, einem individuellen Beratungsangebot zu einem 

Fußverkehrskonzept. Dabei werden u.a. Hinweise zur Musterausschreibung ǂKommunale Fußver-

kehrskonzeptionǀ gegeben und kommunalspezifische Fragestellungen beantwortet. 

https://www.neuenburg.de/Startseite/leben+_+wohnen/nahmobilitaetskonzept.html#id3955257
https://www.neuenburg.de/Startseite/leben+_+wohnen/nahmobilitaetskonzept.html#id3955257
https://www.walldorf.de/aktuell/startschuss-fuer-den-arbeitskreis-nahmobilitaet
https://www.walldorf.de/aktuell/startschuss-fuer-den-arbeitskreis-nahmobilitaet
https://www.st-leon-rot.de/unsere-gemeinde/lage-verkehr/rad-und-fussverkehr
https://www.st-leon-rot.de/unsere-gemeinde/lage-verkehr/rad-und-fussverkehr
https://wannweil.de/neuer-fussgaengerueberweg-in-der-hauptstrasse/
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2 Maßnahmen und Serviceleistungen für 
Kommunen im Rahmen der Fußverkehrsför-
derung des Landes 

2.1 Informationsportal 

Das offizielle Landesportal zur Radverkehrsförderung und Fußverkehrsförderung in Baden-Würt-

temberg https://www.aktivmobil -bw.de bietet ansprechend und übersichtlich aufbereitet aktuelle 

und fachliche Informationen zur Fußverkehrsförderung. Dazu zählen Handreichungen, Veranstal-

tungsinformationen, Hinweise zu Fördermöglichkeiten und zahlreiche weitere Informationen. Zu-

dem lässt sich über https://www.aktivmobil -bw.de/newsletteranmeldung/ ein Newsletter abon-

nieren. 

2.2 Arbeitshilfen und Broschüren 

Zur Unterstützung der Arbeit auf kommunaler Ebene bietet das Land darüber hinaus eine Reihe 

von Veröffentlichungen an: 

Grundlagendokument zur Fußverkehrsförderung  

Das Grundlagendokument informiert über den Fußverkehr und 

seine Förderung, bietet prägnante Wissensbausteine mit Zahlen, 

Fakten und Argumenten und stellt die Fußverkehrsförderung des 

Landes vor. Acht gute Beispiele aus baden-württembergischen 

Kommunen schließen die Broschüre ab. 

https://www.aktivmobil -bw.de/fileadmin/user_upload_fahrrad-
landbw/10_Fussverkehr/Grundlagendokument_Fussver-
kehr_BW.pdf  

 

Leitfaden zur Durchführung von Fußverkehrs-Checks 

Der Leitfaden gibt Kommunen und anderen interessierten Ak-

teur:innen Hinweise, wie Fußverkehrs-Checks eigenständig durch-

geführt werden können. Dazu stellt er die Methode der Fußver-

kehrs-Checks Schritt für Schritt vor und gibt praktische Tipps für 

ihre Durchführung. 

https://www.aktivmobil -bw.de/fileadmin/user_upload_fahrrad-
landbw/10_Fussverkehr/Fussverkehr_Checks_Leitfa-
den_zur_Durchfuehrung.pdf  

 

https://www.aktivmobil-bw.de/
https://www.aktivmobil-bw.de/newsletteranmeldung/
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Grundlagendokument_Fussverkehr_BW.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Grundlagendokument_Fussverkehr_BW.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Grundlagendokument_Fussverkehr_BW.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Fussverkehr_Checks_Leitfaden_zur_Durchfuehrung.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Fussverkehr_Checks_Leitfaden_zur_Durchfuehrung.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Fussverkehr_Checks_Leitfaden_zur_Durchfuehrung.pdf
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Leitfaden zur Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen  

Dieser Leitfaden richtet sich sowohl an Kommunen als auch an 

Straßenverkehrsbehörden sowie weitere Mitglieder der Verkehrs-

schau- und Unfallkommissionen in Baden-Württemberg. Der Leit-

faden stellt die erweiterten Spielräume zur Anordnung von Zebra-

streifen in Baden-Württemberg vor. 

https://www.aktivmobil -bw.de/fileadmin/user_upload_fahrrad-

landbw/10_Fussverkehr/Fussgaengerueberwege_Leitfaden.pdf  

 

Handlungsleitfaden zur kommunalen Fußverkehrsförderung 

Der Leitfaden gibt einen Überblick über Konzepte und Methoden, 

zeigt an Beispielen, wie gute Infrastruktur für den Fußverkehr aus-

sieht und wo Kommunen Rat und Fördermittel bekommen. 

https://www.aktivmobil -bw.de/fileadmin/user_upload_fahrrad-

landbw/Downloads/VM_Broschu__re_Fussver-

kehr_220303_RZ_barrierefrei.pdf 

 

Abschlussberichte der Fußverkehrs-Checks 

Die Abschlussberichte der Fußverkehrs-Checks ab 2015 enthalten 

jeweils eine Retroperspektive auf die einzelnen Durchgänge der 

Maßnahme. Für jedes Jahr liegt ein Bericht auf Landesebene vor. 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-ver-
kehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/  

 

  

https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Fussgaengerueberwege_Leitfaden.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/10_Fussverkehr/Fussgaengerueberwege_Leitfaden.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/Downloads/VM_Broschu__re_Fussverkehr_220303_RZ_barrierefrei.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/Downloads/VM_Broschu__re_Fussverkehr_220303_RZ_barrierefrei.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/Downloads/VM_Broschu__re_Fussverkehr_220303_RZ_barrierefrei.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrs-checks/
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2.3 Veranstaltungen 

Das Land bietet jährlich Fachveranstaltungen zum Austausch und zur Fortbildung der an der Fuß-

verkehrsförderung interessierten Kommunen an. Dabei werden Fachvorträge mit Stadtbegehun-

gen verbunden, um so interaktiv und praxisnah zu informieren. Folgende Fachveranstaltungen 

fanden bisher statt: 

¶ 2016 ƻ Göppingen: ǂGestaltung verbindet! Gemischte und fuß-

gängerfreundliche Straßenräumeǀ  

¶ 2017 ƻ Heidelberg: Kindermobilität 

¶ 2018 ƻ Ulm: sichere und komfortable Gestaltung von Querungen  

¶ 2019 ƻ Karlsruhe: ǂGehen-sitzen-spielenǀ 

¶ 2020 ƻ Webinar (Online-Fachseminar): Barrierefreiheit 

¶ 2021 ƻ Webinar (Online-Fachseminar): Einstieg in die Fußver-

kehrsförderung 

¶ 2021 ƻ Webinar (Online-Fachseminar): ǂMiteinander im Straßen-

verkehrǀ (Teil 1) 

¶ 2021 ƻ Webinar (Online-Fachseminar): ǂMiteinander im Straßen-

verkehrǀ (Teil 2) 

¶ 2022 ƻ Webinar (Online-Fachseminar): Kommunale Chancen 

durch Fußverkehrskonzepte 

¶ 2022 ƻ Stuttgart: Fußverkehrskonzepte vor Ort ƻ aus der Praxis 

lernen 

 

 

 

Ergänzt werden die Fachveranstaltungen zur Fußverkehrsförderung durch größere Konferenzen 

zum Thema auf Landesebene, die alle zwei bis drei Jahre stattfinden. Hier diskutieren Vertreter:in-

nen der Kommunen gemeinsam mit Expert:innen über die relevanten Maßnahmen auf dem Weg 

zu fußverkehrsfreundlichen Kommunen. Nach der Auftaktveranstaltung 2015 fand 2017 mit ǂWei-

ter gehtƾs!ǀ die zweite Fußverkehrskonferenz in Baden-Württemberg statt. Aufgrund des großen 

Erfolgs der bisherigen Konferenzen, fand im Oktober 2020 der dritte deutsche Fußverkehrskon-

gress unter dem Motto ǂStraßen für alle ƻ so gehtƾs!ǀ in Baden-Württemberg statt. Coronabe-

dingt konnten die über 1.000 Teilnehmenden am Angebot des Kongresses dabei ausschließlich 

über eine digitale Plattform teilnehmen.   
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2.4 Förderung 

Alle Infos zur aktuellen Förderlandschaft gibt es hier: 

https://www.aktivmobil -bw.de/foerdermittel/foerdermittel-ueber-

sicht/   

Durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 

werden bereits seit 2015 Maßnahmen zur Verbesserung der kommu-

nalen Fußverkehrsinfrastruktur gefördert. Mit der jüngsten Novellie-

rung und der angepassten Verwaltungsvorschrift wurden die Förder-

bedingungen für den Fuß- und Radverkehr weiter verbessert und die 

Fördermittel des Landes erhöht. Erstmalig sind auch Planungskosten 

pauschal förderfähig. Vorhaben der Fußverkehrsinfrastruktur können 

teilweise in vereinfachten Verfahren gefördert werden.   

Gefördert werden zudem auch die Erstellung qualifizierter Fachkonzepte und damit auch Fußver-

kehrskonzepte, Fußgängerquerungskonzepte und Schulwegepläne. Mehr Infos zur Förderung von 

Fachkonzepten gibt es hier: https://www.aktivmobil -bw.de/foerdermittel/foerdermittel-des- lan-

des/konzeptfoerderung/ 

Zur Beratung der Kommunen und Kreise zum Thema Fußverkehr (z.B. Fördermöglichkeiten und 

weiteren Angeboten zur Fußverkehrsförderung) gibt es in den vier Regierungspräsidien Ansprech-

personen. Mehr Infos zu den Ansprechpersonen für den Fußverkehr gibt es hier: https://www.ak-

tivmobil-bw.de/service/ansprechpersonen-fussverkehr/  

Der Fördertatbestand ǂKoordination Radverkehrǀ wurde 2022 um das Thema Fußverkehr erwei-

tert. Weitere Informationen dazu: https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

mvi/intern/Dateien/PDF/F%C3%B6rderprogramme/4._F%C3%B6rderaufruf_Personalstel-

lenf%C3%B6rderung_Nachh._Mobilit%C3%A4t_VM.pdf 

 

https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-uebersicht/
https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-uebersicht/
https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-des-landes/konzeptfoerderung/
https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-des-landes/konzeptfoerderung/
https://www.aktivmobil-bw.de/service/ansprechpersonen-fussverkehr/
https://www.aktivmobil-bw.de/service/ansprechpersonen-fussverkehr/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/F%C3%B6rderprogramme/4._F%C3%B6rderaufruf_Personalstellenf%C3%B6rderung_Nachh._Mobilit%C3%A4t_VM.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/F%C3%B6rderprogramme/4._F%C3%B6rderaufruf_Personalstellenf%C3%B6rderung_Nachh._Mobilit%C3%A4t_VM.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/F%C3%B6rderprogramme/4._F%C3%B6rderaufruf_Personalstellenf%C3%B6rderung_Nachh._Mobilit%C3%A4t_VM.pdf
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3 Ablauf des Fußverkehrs-Checks 

Der Fußverkehrs-Check ist ein dialogorientiertes und partizipatives Verfahren, bei dem die Bürger-

schaft zusammen mit Verwaltung und Politik im Dialog die Situation des Fußverkehrs vor Ort bewer-

ten. In Workshops und Begehungen erfassen und diskutieren sie gemeinsam die Stärken und Schwä-

chen im örtlichen Fußverkehr und erarbeiten anschließend Maßnahmenvorschläge zur Förderung des 

Fußverkehrs. Der Fußverkehrs-Check soll dazu beitragen, in der Kommune sichere und attraktive Fuß-

wege zu schaffen. Die Lösungsansätze, die in einer Kommune entwickelt werden, können exempla-

risch für andere Kommunen des Landes sein. Darüber hinaus geben sie wichtige Impulse für die wei-

tere Fußverkehrsförderung des Landes. 

In der achten Runde der landesweiten Maßnahme zur Förderung des Fußverkehrs in Baden-Würt-

temberg wurden von einer Fachjury aus 52 kommunalen Bewerbungen 15 Kommunen für die Fußver-

kehrs-Checks 2022 ausgewählt: 

¶ Bad Mergentheim 

¶ Bad Wimpfen 

¶ Bodnegg 

¶ Ditzingen 

¶ Emmendingen 

¶ Friedrichshafen 

¶ Höpfingen 

¶ Kornwestheim 

¶ Ladenburg 

¶ Lauchringen 

¶ Mehrstetten 

¶ Neckargemünd 

¶ Remchingen 

¶ Schliengen  

¶ Weil am Rhein 

Die Kommunen wurden im Rahmen einer offiziellen Auftaktveranstaltung auf Landesebene am 29. 

Juni 2022 von Elke Zimmer MdL Staatsekretärin im Verkehrsministerium offiziell vorgestellt. 

Abbildung 3: Auftakt der Fußverkehrs-Checks 2022 

 
Quelle: Jan Potente 
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Die Gesamtmaßnahme von der Bewerbungsphase bis zur Abschlussveranstaltung auf Landesebene 

erstreckte sich von April 2022 bis Frühjahr 2023. 

Abbildung 4: Veranstaltungsabfolge des Fußverkehrs-Checks 

  

Quelle: Planersocietät |  Eigene Darstellung 

Der im Rahmen der Maßnahme erfolgte Fußverkehrs-Check umfasst auf kommunaler Ebene die fol-

genden Veranstaltungen: ein Auftaktworkshop, zwei Begehungen sowie ein Abschlussworkshop (Ab-

bildung 4). Die Inhalte der Veranstaltungen sind in der Dokumentation (Kapitel 8) ausführlich proto-

kolliert. Die Dokumentation der Veranstaltungen dient ebenfalls der Bestandsanalyse der in Kapitel 5 

formulierten Maßnahmenvorschläge. 

Beim Auftaktworkshop wurden das Projekt Fußverkehrs-Check sowie ausgewählte Fakten zum Fuß-

verkehr einschließlich guter Beispiele zu verschiedenen Themenbereichen präsentiert, um eine allge-

meine Sensibilisierung für die Belange des Fußverkehrs als Grundlage für die Begehungen in Em-

mendingen zu schaffen.  

Basierend auf einem ersten Abstimmungsgespräch schlugen Fachverwaltung und Planersocietät vor, 

Bereiche in der Innenstadt sowie im Stadtteil Bürkle-Bleiche zu untersuchen. Während der Veranstal-

tung bestand die Möglichkeit, Hinweise zu der genauen Routenführung zu geben. Anhand der bereit-

gestellten Plakate konnten durch rote Klebepunkte und zuzuordnende Karteikarten verschiedene 

Problemstellen, aber auch Orte mit Potenzialen, bspw. zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, her-

ausgearbeitet werden. Dabei kamen einige Anmerkungen und Hinweise zustande, die in der Doku-

mentation (Kapitel 8) wiederzufinden sind. Die vorgestellten Routenverläufe der Begehungen ent-

sprachen im Wesentlichen den Vorstellungen der Teilnehmenden und beinhalteten die neuralgischen 
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Situationen. Als Ergebnis des Auftaktworkshops wurde der Routenverlauf in beiden Ortsteilen leicht 

angepasst. 

Die Begehungen als Kernelemente des Fußverkehrs-Checks führten in der Innenstadt von der Neu-

bronnstraße über die Romaneistraße und Markgrafenstraße zum Kleinen Marktplatz. Von dort ging es 

über den Marktplatz und die Hebelstraße weiter zum Alten Festplatz. Danach folgte die Route über 

die Karl-Friedrich-Straße durch das Emmendinger Tor wieder in die Innenstadt. Die 2. Begehung be-

gann am Bahnhofsvorplatz und führte entlang des alten Friedhofs zum Fallersteg. Nachdem dieser 

überquert wurde, ging es über die Franz-Josef-Baumgartner-Straße und den Ahornweg zum Bu-

chenweg. Die Begehung führte weiter entlang der Ramie-Straße und des Mühlbachs bis zum End-

punkt an der Fritz-Boehle-Straße. Während der beiden Begehungen wurden einige problematische 

Situationen durch die Beteiligten geschildert, mögliche Lösungsansätze diskutiert, aber auch ver-

schiedene Rahmenbedingungen erläutert, die die Umsetzung mancher Maßnahmenvorschläge er-

schweren. 

Der Abschlussworkshop diente dem strukturierten Rückblick und der Reflexion auf die beiden Bege-

hungen. Ebenso konnten erste Maßnahmenvorschläge zu Problemen und Potenzialen vorgestellt 

werden. Gleichzeitig bestand für die Teilnehmenden der Veranstaltung die Möglichkeit, die Maßnah-

menvorschläge zu bewerten und zu priorisieren sowie eine Implementierung von Fußverkehrsbelan-

gen in die zukünftigen Planungen zu diskutieren. 

In der Präsentation im Technischen Ausschuss werden die wesentlichen Inhalte dieses Berichts vor-

gestellt. Schwerpunkt der Vorstellung und der Diskussion im Gremium sind die Empfehlungen für die 

weitere kommunale Fußverkehrsförderung. 
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4 Stärken- und Schwächen-Analyse zum Fuß-
verkehr vor Ort 

Auf Basis der Begehungen sowie weiteren Hinweisen der Verwaltung und den Beteiligten der Fußver-

kehrs-Checks in Emmendingen können einige positive Rahmenbedingungen für den Fußverkehr her-

vorgehoben werden. Vorrangig ist dabei die kompakte Struktur der Innenstadt mit einer Vielzahl von 

Nutzungen in fußläufiger Entfernung zu nennen, darunter Verwaltungseinrichtungen, Arztpraxen und 

Gesundheitseinrichtungen sowie eine Vielzahl an Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben. Ein 

Großteil der Innenstadt ist als Fußgängerzone ausgebaut, sodass hier dem Fußverkehr Vorrang ge-

währt wird. Weiterhin ist ein Wegweisungssystem vorhanden, dass in der Innenstadt flächendeckend 

gut funktioniert. Dies ist insbesondere für ortsunkundige Personen vorteilhaft, dient jedoch auch der 

lokalen Bevölkerung. Mit der Wegweisung kann das vorhandene Fußverkehrsnetz auch vor Ort darge-

stellt werden und kommt den Bürger:innen zu Gute. Weiterhin bestehen einige Servicemöglichkeiten 

für den Fußverkehr, bspw. ein Bücherschrank, die ǂNette Toiletteǀ oder die Möglichkeit der Mängel-

meldung per App. Ein weiterer positiver Aspekt sind die vorhandenen Frei-  und Grünflächen, wie 

bspw. der Marktplatz, der Schlossplatz, der Goethepark oder der Vollrathsche Park. Diese dienen oft-

mals auch unterschiedlichen Zwecken und erfüllen verschiedene Funktionen. Während Marktplatz 

und Schlossplatz für den Wochenmarkt oder wiederkehrende Veranstaltungen genutzt werden, dient 

der Goethepark bspw. dem Spielen und der Vollrathsche Park der Erholung. In Emmendingen herrscht 

darüber hinaus eine rege Beteiligungskultur, wie sie auch beim Fußverkehrs-Check erkennbar war. 

Das Angebot seitens der Stadtverwaltung zur Beteiligung zu verschiedenen Themen ist großzügig, 

sodass die Bürger:innen ihre Ideen und Vorstellungen beitragen können.  

Abbildung 5: Marktplatz Emmendingen 

 
Quelle: Planersocietät 
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Neben den vielen positiven Aspekten sind auch einige Schwächen für den Fußverkehr festzustellen. 

Zunächst ist die städtebauliche Barriere mit der Bahntrasse zu nennen. Diese kann für alle Verkehrs-

arten nicht niveaugleich überquert werden. Aufgrund der hohen Umwegeempfindlichkeit des Fußver-

kehrs bedeutet dies sehr hohen zusätzlichen Aufwand. Es müssen Höhenunterschiede überwunden 

und Umwege in Kauf genommen werden, die je nach Ausmaß zum Wegfall der Alternative des zu Fuß 

Gehens führen können. Nicht nur bei den Unterführungen und Überführungen der Bahntrasse, son-

dern in vielen Bereichen im Stadtgebiet ist keine vollständige Barrierefreiheit vorhanden. Dies betrifft 

bspw. fehlende Bordsteinabsenkungen an Querungsanlagen und Knotenpunkten, das nicht flächen-

deckend vorhandene taktile Leitsystem oder die Oberflächenflächenbeschaffenheit (z. B. Kopfstein-

pflaster in der Altstadt). Als Schwäche ist außerdem die hohe Nutzungsdichte auf dem Bahnhofsvor-

platz zu nennen. Hier verkehren neben dem ÖPNV und dem Fußverkehr auch der Radverkehr sowie 

der MIV. Dies führt zu Konflikten insbesondere zu Schulbeginn und -ende sowie zu den klassischen 

Pendelzeiten. Die Konflikte äußern sich im Flächenbedarf aber auch in Geschwindigkeitsunterschie-

den. Konflikte mit weiteren Verkehrsteilnehmenden, wie bspw. dem Radverkehr, treten teilweise auch 

im weiteren Stadtgebiet auf. Dabei sind auch Konflikte mit dem Kfz-Verkehr zu nennen. Dies betrifft 

zum einen den ruhenden Verkehr, aber auch den fließenden Verkehr. Bspw. ist hierbei der Hol-  und 

Bringverkehr im Schulumfeld zu nennen. Durch die Ein- und Aussteigevorgänge, Park- und Wende-

manöver sowie geringer Platzverfügbarkeit entstehen Konflikte die für Schüler:innen gefährlich wer-

den können. 

Abbildung 6: Bahntrasse als Barriere für den Fußverkehr 

 
Quelle: Planersocietät 
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5 Maßnahmenvorschläge nach Handlungsfel-
dern 

Die Maßnahmenvorschläge und Handlungsmöglichkeiten sind das Ergebnis der Veranstaltungen des 

Fußverkehrs-Checks in Emmendingen. Auf Grundlage der Diskussionen im Auftakt-  und Abschluss-

workshop, der Diskussionsbeiträge während der beiden Begehungen und der gewonnenen Eindrücke 

während des gesamten Fußverkehrs-Checks wurden Maßnahmenvorschläge zu den Handlungsfel-

dern ǂMiteinander im Straßenverkehrǀ, ǂQuerungenǀ, ǂLängsverkehrǀ und ǂweitere Maßnahmenvor-

schlägeǀ formuliert. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass nicht alle Problemfelder oder Aspekte des Fußverkehrs im Rah-

men dieses Fußverkehrs-Checks behandelt werden konnten. Dies betrifft vor allem Themen, die sich 

bei siedlungstypspezifischen Rahmenbedingungen (z. B. in Gewerbegebieten) äußern oder einen be-

sonderen Themenbereich (z. B. Freizeitverkehr) des Fußverkehrs betreffen. 

5.1 Handlungsfeld Miteinander im Straßenverkehr (A) 

ǂDie Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.ǀ 

(§ 1 Abs. 1 StVO) Gemäß diesem Grundsatz, der die StVO einleitet, ist das Miteinander aller Verkehrs-

arten Grundvoraussetzung im Straßenverkehr. Nachfolgend wird aufbauend auf die Diskussionen in-

nerhalb des Fußverkehrs-Checks in Emmendingen auf das Miteinander von Fußverkehr und Radver-

kehr bzw. ruhendem Verkehr eingegangen. 

Nach § 2 Abs. 1 StVO muss der Radverkehr in der Regel die Fahrbahn benutzen. Dem zufolge ist die 

Führung des Radverkehrs im Mischverkehr als Grundführungsform anzusehen. Eine Radwegebenut-

zungspflicht darf nur angeordnet werden, wenn es aus Gründen der Verkehrssicherheit (ǂaußeror-

dentliche Gefahrenlageǀ) erforderlich ist. Das Bundesverwaltungsgericht beruft sich dabei auf 

§ 45 Abs. 9 S. 2 StVO. Die FGSV führt in den ERA auf, was eine Gefahrenlage darstellen kann (vgl. 

FGSV 2010). Auch eine Vielzahl von Studien kommen zum Ergebnis, dass die Sicherheit für den Rad-

verkehr bei Fahrbahnführungen höher ist ƻ insbesondere in Knotenpunktbereichen. Gerade vor dem 

Hintergrund der Pedelecs und den damit erhöhten Geschwindigkeiten von Radfahrenden wird es zu-

künftig notwendig sein, eine bessere Trennung zwischen Rad- und Fußverkehr und damit Vorteile für 

beide Verkehrsteilnehmenden zu schaffen. Eine gemeinsame Nutzung von Wegen durch Rad- und 

Fußverkehr birgt die Gefahr, dass Nutzungskonflikte entstehen. Die höheren Geschwindigkeiten, die 

insbesondere durch die Pedelecnutzung möglich sind, stellen häufig ein Sicherheitsrisiko und einen 

Einschnitt in den Gehkomfort dar. Sensible Personengruppen z. B. mobilitätseingeschränkte Personen 

oder Senior:innen können Bereiche als unsicher empfinden und diese meiden bzw. weniger zu Fuß 

gehen. Um Nutzungskonflikte zwischen den Verkehrsteilnehmenden zu vermeiden, ist eine Trennung 

der Verkehrsarten anzustreben. Gemeinsame Geh- und Radwege sind nur dann das geeignete Mittel, 

wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder die bauliche Breite und die tatsächliche 

Nutzung vereinbar sind.  
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Das Radverkehrskonzept für die Stadt Emmendingen wird zum Zeitpunkt des Fußverkehrs-Checks er-

arbeitet. Es ist davon auszugehen, dass sich aus o. g. Gründen durch die Umsetzung des Konzeptes 

grundsätzlich auch Verbesserungen für den Fußverkehr ergeben. Im Folgenden werden für spezifi-

sche Situationen im Stadtgebiet Konflikte und mögliche Maßnahmenvorschläge aufgeführt. 

Einschränkungen durch legales als auch illegales Gehwegparken sind eines der größten Probleme des 

Fußverkehrs und beeinträchtigen den Gehkomfort erheblich. Nach StVO ist das Parken auf Gehwegen 

grundsätzlich nicht erlaubt, was weitere Verbote entbehrlich macht. Der Kommune obliegt jedoch die 

Möglichkeit, das Gehwegparken zu legalisieren, ǂwenn genügend Platz für den unbehinderten Ver-

kehr von zu Fuß Gehenden gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begeg-

nungsverkehr bleibtǀ (VwV-StVO zu Zeichen 315 Parken auf Gehwegen). Eine genaue, zu erhaltende 

Restbreite für den Gehweg ist in der VwV-StVO demnach nicht definiert. Einige Kommunen definieren 

eigene Restbreiten, welche sich in etwa an Begegnungsfällen oder an der Bedarfsbreite mobilitäts-

eingeschränkter Personen orientieren. Die Stadt Karlsruhe hat z. B. das ǂFaire Parkenǀ eingeführt und 

eine notwendige Restbreite von 1,60 m definiert, um Gehwegparken an eingezeichneten Stellen mit 

hohem Parkdruck zu legalisieren. Jede Definition von Restbreiten beim Gehwegparken, die nicht der 

in der RASt definierten Mindestbreite von 2,50 m entspricht, sind jedoch keine Wunschbreiten, son-

dern Einschränkungen für den Fußverkehr. Im Falle einer definierten Restbreite ist diese in der ge-

samten Kommune und nicht für einzelne Straßenabschnitte oder Ortsteile gültig.  

A1: Konflikte mit dem Radverkehr ƻ Unterführung Bahnhofstraße 

Im Rahmen der Begehungen wurde festgestellt, dass die Unterführung an der Bahnhofstraße sehr 

konfliktträchtig ist. Dies liegt zum einen am hohen Nutzungsaufkommen, nicht zuletzt durch die di-

rekte Nähe zum Bahnhof, zum anderen an den hohen Geschwindigkeiten des Radverkehrs. Während 

die Unterführung auf der Südseite in eine Fahrradstraße mit ausreichender Gehwegbreite im Seiten-

raum mündet, endet die Unterführung auf der Nordseite in einem verkehrsberuhigten Bereich. Dem-

nach ist auch für den Radverkehr Schrittgeschwindigkeit einzuhalten, alle Verkehrsteilnehmenden 

sind gleichberechtigt. Um die Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr zu minimieren, sollten daher 

Markierungen zur Erhöhung der Aufmerksamkeit angebracht werden (vgl. Abbildung 7). Weiterhin 

wird empfohlen, den verkehrsberuhigten Bereich zu verdeutlichen (vgl. Abbildung 8). 

Abbildung 7: Aufmerksamkeitsmarkierung 

 
Quelle: Planersocietät 
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Abbildung 8: Verdeutlichung des verkehrsberuhigten Bereichs 

 
Quelle: Planersocietät | Frankfurt (links) und Schramberg (rechts) 

A2: Konflikte mit dem Radverkehr ƻ Innenstadt 

In der Innenstadt Emmendingens treten ebenfalls Konflikte mit dem Radverkehr auf. Diese äußern 

sich hauptsächlich in den Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fuß- und Radverkehr, aber auch 

in der gemeinsamen Nutzung von Bereichen mit ebener Oberfläche außerhalb des Kopfsteinpflasters. 

Diese Pflasterbänder mit großflächigem Pflaster und glatter Oberfläche sind in der Innenstadt Em-

mendingens vielmals vorhanden und dienen vordergründig der Barrierefreiheit. So wird es auch mo-

bilitätseingeschränkten Personen mit Hilfsmitteln oder Personen mit Kinderwagen ermöglicht die In-

nenstadt zu begehen, ohne das grobe Kopfsteinpflaster nutzen zu müssen. Diese werden jedoch aus 

komfortgründen auch vom Radverkehr genutzt, was zu Konflikten führt.  

Abbildung 9: Pflasterband mit Nutzung durch den Radverkehr 

 
Quelle: Planersocietät 

Zur Minimierung der Konflikte wird die Stärkung von alternativen Wegeführungen für den Radverkehr 

empfohlen, bspw. mit einem stärken Fokus in der Hebelstraße. Dies kann im Radverkehrskonzept be-

rücksichtigt werden. Weiterhin wird der Einsatz von ebenen Oberflächen in der Innenstadt empfohlen, 

um flächendeckende Barrierefreiheit für den Fußverkehr herzustellen. Dies ist in der Innenstadt Em-

mendingens zunächst in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zu überprüfen. Es besteht die Möglich-

keit weitere, breitere ǂGehgassenǀ des Kopfsteinpflasters abzufräsen und somit eine barrierearme 
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Begehung zu ermöglichen, auch in Straßen, in denen aktuell ausschließlich Kopfsteinpflaster verbaut 

ist. Alternativ kann auch das Pflaster großflächig verfugt werden. Als aufwändigere Maßnahme ist die 

Verlegung von neuem Pflaster mit ebener Oberfläche und geringen Einschränkungen durch Fugen zu 

nennen. Die bevorzugte Variante soll zunächst ingenieurtechnisch herausgearbeitet werden. 

Abbildung 10: Barrierearme Gestaltung von Kopfsteinpflaster 

 
Quelle: Planersocietät, Beispielbilder Ladenburg, Warburg 

A3: Konflikte mit dem Radverkehr ƻ Kaiserstuhlstraße 

In der Kaiserstuhlstraße und Franz-Josef-Baumgartner-Straße führen Teile des Rad-Hauptnetzes der 

Stadt Emmendingen entlang. Hier liegen unterschiedliche Führungsformen für den Radverkehr vor. 

Dieser ist teilweise auf dem Gehweg freigegeben, teilweise als gemeinsamer Geh- und Radweg aus-

gewiesen und teilweise auch in Gegenrichtung freigegeben. Dies führt grundsätzlich zu erhöhten 

Konflikten zwischen Fuß- und Radverkehr (s. o.). Gleichzeitig ist die Seitenraumbreite sehr gering, 

was die Konflikte weiterhin erhöht. Dies stellt für den Fußverkehr eine sehr unattraktive und unsi-

chere Ausführung dar, weswegen Lösungen zur Trennung von Fuß- und Radverkehr erarbeitet wer-

den sollen. Grundsätzlich ist eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn im Mischverkehr reali-

sierbar. Dabei würde eine streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h die Sicher-

heit für den Radverkehr zusätzlich erhöhen. Je nach Straßenquerschnitt werden der Einsatz von Rad-

fahrstreifen oder Schutzstreifen empfohlen, dies ist ebenfalls im Rahmen des Radverkehrskonzepts 

zu beleuchten. Durch die Trennung ergibt sich eine Konfliktfreie Nutzung des Seitenraums für den 

Fußverkehr. 

Abbildung 11: Verkehrssituation in der Franz-Josef-Baumgartner-Straße 

 
Quelle: Planersocietät 
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A4: Konflikte mit dem ruhenden Verkehr ƻ Romaneistraße 

In der Romaneistraße wurden Konflikte mit dem ruhenden Verkehr durch Gehwegparken festgestellt. 

Es wird empfohlen, zu prüfen, ob diese Problematik auch außerhalb der Begehungsrouten in weiteren 

Straßenzügen Emmendingens auftritt. 

In Emmendingen sollte das Gehwegparken schrittweise betrachtet werden. In einem ersten Schritt 

sollten alle Bereiche mit legalem Gehwegparken lokalisiert werden und bezüglich Verkehrssicherheit 

und Barrierefreiheit geprüft werden. Legales Gehwegparken, das die Verkehrssicherheit negativ be-

einflusst oder Gehwege so stark einengt, dass eine Nutzung nicht mehr möglich ist, sollte entfallen 

(s. o.). In einem weiteren Schritt kann eine gemeindeweite gültige Mindestbreite/Restbreite des Geh-

wegs definiert werden. Diese soll als transparenter Maßstab dienen, der Gehwegparken im Einzelfall 

möglich macht. Die Bereiche mit derzeitigem legalen Gehwegparken sind dementsprechend zu über-

prüfen und ggf. zu reduzieren. Augenscheinlich hoher Parkdruck, der sich auf die Nutzbarkeit des 

Gehwegs auswirkt, ist häufig die Folge von leeren Höfen oder anderweitig genutzten privaten Gara-

gen. Bevor Gehwegparken legalisiert wird, sollte es einer Einzelprüfung der Gegebenheiten (dazu 

zählt auch die Betrachtung der Situation in der Nachbarschaft) geben. Wenn ein legales Gehwegpar-

ken realisiert werden soll, können neben dem entsprechenden Zeichen aus der StVO auch Markie-

rungsarbeiten1 sinnvoll sein. Wird nach Prüfung des Parkdrucks sowie der Verkehrssicherheit und 

Barrierefreiheit, das Gehwegparken im Einzelfall realisiert, dann ist auf eine eindeutige Kennzeich-

nung zu achten. 

Abbildung 12: Mögliche Markierungen beim legalen Gehwegparken 

  
Quelle: Planersocietät 

Die aufgeführten Konflikte in Bezug auf Gehwegparken können am Beispiel der Romaneistraße gut 

beobachtet werden. Hier ist das Gehwegparken durch Markierung legalisiert, sodass die Gehweg-

breite eingeschränkt wird. Das Regelmaß von 2,50 ist hier nicht einzuhalten, jedoch wird auch eine 

mindestens nutzbare Gehwegbreite für den Begegnungsverkehr von 1,60 m nicht eingehalten. Die 

restliche Gehwegbreite ist daher gemäß den ǂEmpfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagenǀ (EFA) 

nicht ausreichend, um Gehwegparken zu legalisieren.  Daher sollte das Gehwegparken beidseitig un-

terbunden und die Markierungen entfernt werden. Der Straßenquerschnitt lässt es folglich voraus-

sichtlich nicht mehr zu, beidseitiges Parken zu gestatten, sodass neben den beiden Fahrspuren noch 

einseitig ruhender Verkehr möglich ist. Hier ist ggf. durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit darauf 

 

1 ǂNach Erfahrung der Stadt Karlsruhe werden häufig Markierungen nicht beachtet, die weniger als 50 Zentimeter des Gehwegs frei-
gebenǀ (Stadt Karlsruhe 2016: 6). 
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hinzuwirken, dass vorhandene Abstellplätze auf Privatgrundstücken vermehrt für den ruhenden Ver-

kehr genutzt werden. Diese sind augenscheinlich in der Romaneistraße vorhanden. 

Abbildung 13: Gehwegparken in der Romaneistraße 

 
Quelle: Planersocietät 

A5: Konflikte mit dem ruhenden Verkehr ƻ Merk-Galerie 

In der Freiburger Straße vor der Merk-Galerie treten ebenfalls Konflikte zwischen Fußverkehr und ru-

hendem Verkehr auf. Die Freiburger Straße ist in diesem Bereich Teil eines verkehrsberuhigten Be-

reichs. Hier ist demnach Parken nur in gekennzeichneten Flächen gestattet. Die hohe Frequentierung 

der Merk-Galerie mit ihren zahlreichen Geschäften führt dazu, dass auch außerhalb der gekennzeich-

neten Bereiche geparkt wird. Der Flächenverbrauch der gemeinsam genutzten Fläche sowie die Park- 

und Rangiervorgänge stellen ein Verkehrssicherheitsrisiko dar, welches sich insbesondere für den 

Fußverkehr nachteilig auswirkt. Nach Aussage der Stadtverwaltung werden bereits täglich Kontrollen 

durchgeführt, diese gilt es aufgrund der prekären Situation und der hohen Nutzungsdichte aufrecht-

zuerhalten und zu verstetigen. Bei stetig anhaltender Missachtung der Verkehrsregeln ist als nächste 

Stufe zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Rücknahme der Parkflächen, nach Bedarf auch mit 

baulichen Maßnahmen (z. B. Stadtmobiliar (vgl. Maßnahmenvorschlag D1) im Kontext des Verkehrs-

beruhigten Bereichs oder Poller) durchzuführen. Dies führt zu einem reduzierten Stellplatzangebot für 

den MIV bei gleichzeitiger Erhöhung der Flächenverfügbarkeit für den Fußverkehr und geringeren 

Nutzungskonflikten mit dem ruhenden und Parksuchverkehr. (vgl. Abbildung 14) 

Weiterhin erfolgt auf einem separaten Geh- und Radweg zwischen Merk-Galerie und Bahntrasse die 

Anlieferung für einen Gastronomiebetrieb. Dies stellt eine starke Einschränkung für den Fußverkehr, 

sowie für den Radverkehr dar. Hier wird empfohlen alternative Möglichkeiten zur Anlieferung zu prü-

fen, bspw. über die allgemeine Anlieferung der Merk-Galerie und die bestehende Sondergenehmi-

gung zurückzunehmen.2 

 

2 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts wurde bereits entschieden, die bestehende Sondergenehmigung der Anlieferung 
nach Auslaufen nicht mehr zu verlängern. 
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Abbildung 14: Hohe Nutzungsdichte vor der Merk-Galerie 

 
Quelle: Planersocietät 

5.2 Handlungsfeld Querungen (B) 

Querungen von Fahrbahnen stellen für zu Fuß Gehende im Alltag häufig die größten Hindernisse dar. 

Sicheren Querungen kommt eine große Bedeutung zu, da sie zusammen mit adäquaten Gehwegen die 

Elemente sind, die durchgängige Wegenetze schaffen. Um Straßenquerungen für zu Fuß Gehende zu 

erleichtern, gibt es unterschiedliche Querungsanlagen (vgl. Abbildung 15). Diese unterscheiden sich in 

Querungsanlagen, an denen der Fußverkehr einen Vorrang bzw. in Querungsanlagen, in denen er kei-

nen Vorrang gegenüber dem Kfz-Verkehr besitzt. Die Auswahl einer bestimmten Querungsanlage ist 

u. a. abhängig von der Anzahl der querenden zu Fuß Gehenden und ob diese punktuell oder linear die 

Fahrbahn queren, der Stärke und Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs an der Querungsstelle, der Fahr-

bahnbreite, der Anzahl der Fahrstreifen sowie der Umfeldnutzung. 
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Abbildung 15: Unterschiedliche Querungsanlagen für zu Fuß Gehende 

 
Quelle: Planersocietät 

B1: Barrierefreier Ausbau von Querungen 

Im Rahmen der Begehungen ist die oftmals fehlende Barrierefreiheit an Querungsstellen thematisiert 

worden. Der Barrierefreiheit kommt an Querungsstellen besondere Bedeutung zu. Gerade von Straßen 

mit lauten Umfeldgeräuschen (Störung der akustischen Orientierung) oder sehr schwachem Verkehr 

(fehlende akustische Orientierung) gehen Gefahren aus. Neben Nullabsenkungen für die Bedürfnisse 

von gehbehinderten Menschen sind gleichermaßen die Anforderungen sehbehinderter Menschen zu 

berücksichtigen. Insbesondere an gesicherten Querungen, wie es FGÜ oder LSA darstellen, sollten Bo-

denindikatoren zum Standard gehören und im Fall von LSA durch Zusatzeinrichtungen ƻ wie akusti-

sche Signalgeber ƻ ergänzt werden (vgl. FGSV 2011: 48ff).  

Während für Gehbehinderte ebene Übergänge vorteilhaft sind, gehören zu den wichtigen Infrastruktu-

relementen für sehbehinderte Menschen starke Kontrastierungen sowie Tastkanten. An FGÜ und LSA 

ist aufgrund der Furtbreite eine getrennte Überquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (6 cm mit 

Richtungsfeld sowie eine Nullabsenkung mit Sperrfeld) sinnvoll (vgl. Abbildung 16). Ist eine getrennte 

Führung von seh- und geheingeschränkten Menschen an Querungen nicht möglich, sollte als Kompro-

misslösung eine Bordhöhe von 3 cm zum Einsatz kommen. Beim Einsatz von Kompromisslösungen ist 

dabei auf eine korrekte Bauausführung und geringe Einbautoleranz zu achten (vgl. FGSV 2011: 48ff).  
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Abbildung 16: Beispiele für differenzierte Bordhöhen an LSA oder FGÜ 

  
Quelle: Planersocietät | Dortmund (links), Malsch (Karlsruhe) (rechts) 

In Emmendingen sollen die Querungsstellen sowie die dazugehörigen Bodenindikatoren und ggf. 

akustischen Signale regelmäßig überprüft werden. Es soll ein Handlungskonzept entwickelt werden, 

in dem der stetige Umbau von Querungsstellen aufgezeigt wird. Anstehende Baumaßnahmen, auch 

im Rahmen von Kanal-  oder Leitungsbauarbeiten sollen dazu genutzt werden, die Barrierefreiheit an 

Querungsstellen herzustellen. Es sollen alle gesicherten und ungesicherten Querungsstellen im Stadt-

gebiet in das Handlungskonzept aufgenommen werden. Ausbaubedarf besteht unter anderem am 

FGÜ in der Kaiserstuhlstraße (am Zugang zum Fallersteg), an den FGÜ in der Romaneistraße (Höhe 

Markgrafenstraße) oder an der LSA in der Hebelstraße. 

Abbildung 17: Fehlende Barrierefreiheit an Querungsstellen in Emmendingen 

  
Quelle: Planersocietät | Romaneistraße (links), Kaiserstuhlstraße (rechts) 

B2: Anpassung der Ampel in der Hebelstraße 

LSA finden insbesondere an starkbefahrenen und großflächigen Kreuzungen Einsatz um den schwä-

cheren Verkehrsteilnehmenden Schutz zu bieten. Komfort und Sicherheit an fußverkehrsfreundlichen 

LSA ergeben sich für zu Fuß Gehende anhand verschiedener Indikatoren. Ein Indikator sind die Frei-

gabe-, warte- und Räumzeiten. An der LSA in der Hebelstraße wurde im Rahmen der Begehung ins-

besondere die Freigabezeit (Grün-Phase) kritisch gesehen. Diese folgt nach der Wartezeit (Rot-Phase). 

Die Freigabezeit soll nach einschlägigen Richtlinien und Hinweisen der FGSV mindestens 5 Sekunden 

betragen. Für zu Fuß Gehende sollte außerdem berücksichtigt werden, dass 

¶ bei einer zu querenden Furt mindestens die halbe Furtlänge zurückgelegt werden kann 

¶ bei akustischen Zusatzeinrichtungen die gesamte Furtlänge zurückgelegt werden kann 
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¶ bei zwei hintereinanderliegenden Furten die längere der beiden Furten, die Mittelinsel und die 

Hälfte der zweiten Furtlänge zurückgelegt werden kann (vgl. FGSV 2010: 28 und FGSV 2011: 

51). 

Im Hinblick des demographischen Wandels sollte die Freigabezeit so bemessen sein, dass eine Querung 

auch für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung und den damit verbundenen geringeren Geschwin-

digkeiten möglich ist. Die Geschwindigkeit von Zu Fuß Gehenden variiert zwischen 1,0 und 1,5 m/s; als 

Regelwert wird von einer Geschwindigkeit von 1,2 m/s ausgegangen (vgl. FGSV 2010: 25). Allerdings 

ist die Gehgeschwindigkeit mit 0,5 bis 0,8 m/s vieler mobilitätseingeschränkter Menschen deutlich 

geringer. Die Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen verweisen für Berechnungen auf eine Räum-

geschwindigkeit von 1,0 m/s. Dieser Wert stellt die Mitte der höchsten und niedrigsten Geschwindigkeit 

dar und ist etwas geringer als der bekannte und häufig verwendete Richtwert. Die Furtlänge beträgt in 

der Hebelstraße etwa 10 Meter, daher sollte die Freigabezeit auf mindestens 10 Sekunden verlängert 

werden. 

Weiterhin sind die akustischen Signalgeber an der LSA in der Hebelstraße kaum wahrnehmbar. Diese 

sollten so angepasst werden, dass sie auch bei hohem Verkehrsaufkommen und vielen Umgebungsge-

räuschen gut zu hören sind. 3 

Analog dazu sollten die LSA im Stadtgebiet systematisch auf ihre Warte-, Freigabe- und Räumzeiten 

sowie auf die weiteren Zusatzeinrichtungen zur Barrierefreiheit hin überprüft werden. Der Fokus soll 

dazu auf LSA an zuvor zu definierenden Hauptrouten des Fußverkehrs liegen. 

B3: Reduzierung der Querungsdistanzen 

Am Knotenpunkt Brettenbachstraße/Hermann-Günth-Straße wurde eine hohe Querungsdistanz fest-

gestellt. Die Querungsdistanz der geradlinigen Gehlinie beträgt hier ca. 15,0 m. Problematisch sind 

dabei die schlechte Einsehbarkeit sowie die hohen Kfz-Geschwindigkeiten. Dieses Problem wird mit 

der direkten Nähe zur Markgrafen Grund- und Realschule und damit einhergehenden Hol-  und Bring-

verkehr sowie hohem Verkehrsaufkommen zu Schulbeginn und -ende erschwert. 

Abbildung 18: Hohe Querungsdistanz in der Brettenbachstraße 

 
Quelle: Planersocietät 

 

3 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts wurde die Freigabezeit bereits verlängert. Ebenso wurde in diesem Zuge das 
akustische Signal angepasst. 
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Durch vorgezogene Seitenbereiche kann die Querungsdistanz verkürzt werden. Provisorisch können 

zunächst Markierungen aufgebracht oder Poller bzw. weitere bauliche Elemente angebracht werden. 

Langfristig sollte jedoch eine bauliche Ausführung, unter Berücksichtigung aller Aspekte der Barriere-

freiheit, erfolgen. Dadurch verbessert sich die Einsehbarkeit in die Straßenzüge. Weiterhin führt die 

Reduktion der Abbiegeradien gleichermaßen zu reduzierten Abbiegegeschwindigkeiten der Kfz. Dies 

ist insbesondere im Hol-  und Bringverkehr relevant.  

Abbildung 19: Provisorische Maßnahmen zur Reduzierung der Querungsdistanz 

  
Quelle: Planersocietät 

Abbildung 20: Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung der Querungsdistanz ƻ vorher und nachher 

  
Quelle: Planersocietät, Frankfurt 

B4: Unterführung Neubronnstraße 

Die Bahntrasse stellt in Emmendingen eine städtebauliche Barriere dar. Dadurch sind keine planglei-

chen Querungsanlangen möglich, sodass entweder Unter-  oder Überführungen (Brücken) benötigt 

werden. Unter-  und Überführungen sind nach den Empfehlungen der FGSV kein zeitgemäßes Instru-

ment für den Fußverkehr mehr. Daher sollte auf diese innerhalb bebauter Gebiete eigentlich verzich-

tet werden, wenn die Querungsanlage nicht für den zu Fuß Gehenden einen topografischen Vorteil 

bietet. In den EFA sind Bereiche von Bus- und Bahntrassen ebenfalls als Ausnahmeregelung aufge-

führt (vgl. FGSV 2002: 27). Da Ersatz der Bauwerke nicht möglich ist, gilt es die Unter-  und Überfüh-

rungen möglichst sicher, barrierefrei und attraktiv zu gestalten. Insbesondere Unterführungen weisen 

oftmals Probleme hinsichtlich der sozialen Kontrolle und gefühlten Sicherheit auf. 

Unterführungen für den Fußverkehr sollten mindestens 3,00 m breit sein und eine lichte Höhe von 

ebenfalls 3,00 m besitzen. Eine natürliche Belüftung und Beleuchtung sind anzustreben. Die Beleuch-

tung und Gestaltung der Unterführung sollte hell sein. Ggf. ist auch Tagsüber eine Beleuchtung 
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einzusetzen. Auch in Emmendingen, an der Unterführung in der Neubronnstraße, bietet sich eine 

helle Gestaltung der Unterführung an. Denkbar ist ein Gestaltungswettbewerb mit angrenzenden 

Schulen. Zur besseren Einsehbarkeit in die Unterführung sollte zusätzlich auf beiden Seiten der Un-

terführung Verkehrsspiegel angebracht werden (vgl. Abbildung 22).  

Abbildung 21: Helle Gestaltung von Unterführungen 

  
Quelle: Planersocietät 

Abbildung 22: Fotomontage Verkehrsspiegel an der Unterführung Neubronnstraße 

 
Quelle: Planersocietät 

Zum Zeitpunkt der Begehung wurden die Führungsschienen an den Treppen zur Unterführung aus-

gebessert. Zur Vollständigkeit ist zu erwähnen, dass die Führungsschienen nach Sicherstellung der 

Rutschfestigkeit wieder angebracht werden sollten, um die Unterführung auch für Personen, die ein 

Fahrrad mitführen, zugänglich zu machen.  

B5: Fallersteg 

Aufgrund der in B4 genannten Gründe, sind auch für den Fallersteg grundsätzliche keine planfreien 

Ersatzbauten möglich. Daher gilt es auch hier die bestehenden Strukturen zu optimieren. Zunächst ist 

ingenieurtechnisch zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die bestehende Querneigung zu verringern. 

Diese stellt bspw. für Rollstuhlfahrende und Personen mit Rollator eine erhebliche Schwierigkeit in 

der Benutzung dar. 
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Weiterhin gilt es, die Zuwegung zu optimieren. Beidseitig sollen Sitzgelegenheiten realisiert werden, 

um ein Ausruhen zu ermöglichen. Hierbei sind die in Maßnahmenvorschlag D1 genannten Anforde-

rungen zu beachten. Die Zugänge zum Fallersteg sollen niveaugleich und spaltfrei ausgeführt werden 

(vgl. Abbildung 23 links). Auf der Nordseite soll zudem der Zugang in Richtung alter Friedhof befestigt 

werden. Somit wird eine verbesserte Erreichbarkeit aus Richtung Bahnhof gewährleistet, und die Ver-

bindung in Richtung Bürkle-Bleiche optimiert. Der bestehende Trampelpfad bestätigt die hohe Nut-

zung dieser Verbindung (vgl. Abbildung 23 rechts). 

Abbildung 23: Verbesserungspotenzial am Fallersteg 

  
Quelle: Planersocietät 

5.3 Handlungsfeld Längsverkehr (C) 

Die Qualitäten der Fußverkehrsinfrastruktur hängen eng mit den Gestaltungselementen des Straßen-

querschnitts und des Freiraums zusammen. Neben einer städtebaulich gut proportionierten Straßen-

raumaufteilung (nach Empfehlung des Regelwerks im Verhältnis 30 % Seitenraum / 40 % Fahrbahn / 

30 % Seitenraum; vgl. FGSV 2006) spielen die abwechslungsreiche Gestaltung, selbsterklärende We-

geführungen, Vermeidung von Umwegen, vorhandene Barrierefreiheit sowie die verkehrliche und so-

ziale Sicherheit (soziale Kontrolle durch Anwohnende, Belebtheit, Beleuchtung etc.) eine wesentliche 

Rolle.  

Gehwege erfüllen neben der Verbindungsfunktion auch eine soziale Aufgabe in Form der Bereitstel-

lung von Flächen für Aufenthalt, Kommunikation und Kinderspiel. Die Breite von Gehwegen ist daher 

ein entscheidendes Kriterium für die Qualität und Sicherheit des Fußverkehrs.  

Nach § 25 Abs. 1 StVO müssen zu Fuß Gehende Gehwege benutzen. Kinder bis zum vollendeten 8. 

Lebensjahr müssen den Gehweg mit dem Fahrrad benutzen (bis zum vollendeten 10. Lebensjahr darf 

der Gehweg zum Radfahren genutzt werden). Gleichzeitig müssen diese Gehwege den Nutzungsan-

sprüchen von Personen mit Seh- und Mobilitätseinschränkungen sowie Personen mit Kinderwagen 

oder Gepäck gerecht werden. Um die vielseitigen Nutzungsansprüche zu ermöglichen, muss jedoch 

eine ausreichende Breite der Gehwege vorhanden sein. Insbesondere, da die Akzeptanz bei Kindern 

bzw. Schüler:innen zur Nutzung des Gehweges höher ist, wenn ein Nebeneinandergehen möglich ist. 

Die Mindestgehwegbreite von 2,50 m geht von einer ungehinderten Begegnung von zwei zu Fuß Ge-

henden inklusive der erforderlichen Sicherheitsabstände zu festen oder beweglichen Hindernissen 

aus (nutzbare Gehwegbreite: 1,80 m). Größere Breitenmaße sind grundsätzlich anzustreben, 
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geringere Breiten sind lediglich in Wohnstraßen mit geringem Fahrzeugverkehr und einer offenen 

Randbebauung akzeptabel oder in engen dörflichen Hauptstraßen zulässig (FGSV 2006: 81ff).  

Abbildung 24: Regelbreite nach FGSV (links), Beispiele für eine Mindestgehwegbreite von 2,50 m (rechts) 

 
Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung nach FGSV, eigene Aufnahme  

C1: Sicheres Schulumfeld 

Rund um die Markgrafen Grund- und Realschule zwischen Neubronnstraße und Hermann-Günth-

Straße besteht zu Schulbeginn- und -endezeiten ein vergleichsweise hohes Verkehrsaufkommen, ins-

besondere durch den Hol-  und Bringverkehr. Der Hol-  und Bringverkehr an Schulen ist ein grundsätz-

liches Problem. Ebenso sind an der Markgrafenschule die Warteflächen an den Bushaltestellen in der 

Hermann-Günth-Straße gering dimensioniert. In diesem Bereich ist ebenfalls keine Querung für zu 

Fuß Gehende vorhanden. Das führt insgesamt zu unübersichtlichen Situationen. Durch Wendemanö-

ver und Park- und Haltevorgänge besteht zudem ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Um dies einzudäm-

men und um die Hermann-Günth-Straße für den Durchgangsverkehr unattraktiver zu gestalten, sollte 

hier die Durchfahrt zu Zeiten des Schulbeginn- und -ende beschränkt werden. Die Hermann-Günth-

Straße soll für den MIV gesperrt werden, für den ÖPNV sowie Anlieger noch befahrbar bleiben. In der 

Stadt Köln wird aktuell das Projekt ǂSchulstraßeǀ4 aus den gleichen Beweggründen durchgeführt. Hier 

werden entsprechende Straßen montags bis freitags von 7.45 bis 8.30 Uhr sowie von 14.45 bis 15.15 

Uhr für einfahrende Fahrzeuge und den Durchgangsverkehr gesperrt. Dazu heißt es genauer: ǂDas 

Fahrverbot gilt für alle Kraftfahrzeuge, das Radfahren ist weiterhin möglich. Für Einsatz- und Ret-

tungsfahrzeuge ist ein uneingeschränktes Befahren erlaubt. Anlieger*innen dürfen in dem bestimm-

ten Zeitraum von ihrem Grundstück, ihrer Garage oder einem Parkplatz lediglich ausfahren. In der 

Einführungsphase und wiederholt nach den Ferien oder bei Bedarf werden von Eltern zudem Ab-

sperrschranken zur Verdeutlichung aufgestellt und wieder weggetragen, um auf die neue Regelung 

aufmerksam zu machen.ǀ5 

Hinsichtlich der Führung des ÖPNV soll geprüft werden, ob die Führung der Linie 5 stadteinwärts 

über die Neubronnstraße statt über die Hermann-Günth-Straße erfolgen kann, um die Erreichbarkeit 

der Markgrafenschule zu optimieren. Dabei soll insbesondere im Austausch mit dem Aufgabenträger 

(Landkreis Emmendingen) geprüft werden, ob die Erschließung angrenzender Wohngebiete weiterhin 

 

4 https://www.stadt -koeln.de/artikel/72337/index.html 

5 https://www.stadt -koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/sicher-zum-unterricht 
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sichergestellt ist. Ebenso ist die Verträglichkeit des ÖPNV auf der Neubronnstraße (Fahrradstraße) zu 

prüfen.  

Abbildung 25: Beispiel Sperrung der Durchfahrt zu Schulzeiten 

  
Quelle: Planersocietät | St. Leon-Rot 

Gleichzeitig sind schulisches Mobilitätsmanagement sowie die in 

D3 genannten Maßnahmenvorschläge hinsichtlich Schulwegen 

durchzuführen, sodass eine Reduktion des Hol-  und Bringver-

kehrs erreicht wird. Die Kommune bzw. die Schulen können da-

bei auf das interministerielle Landesprogramm MOVERS ƻ Aktiv 

zur Schule6 zurückgreifen. Dieses berät und unterstützt Schulen 

und Kommunen bei der Umsetzung von Maßnahmen des schu-

lischen Mobilitätsmanagements. 

Unterstützend dazu kann eine Elternhaltestelle eingerichtet 

werden, um den Hol-  und Bringverkehr räumlich zu entzerren. 

Diese Haltezonen für Eltern, die ihr Kind mit dem Pkw zur Schule 

bringen, sollen durch ihre Verteilung im Raum den Verkehr vor der Schule entzerren. Dabei sollten sich 

diese Zonen mindestens 250 m von den Einrichtungen entfernt befinden (vgl. ADAC 2018: 10+13). Eine 

zeitliche Begrenzung dieser Haltebereiche ist ebenfalls möglich. Die Thematik kann im Rahmen einer 

Weiterentwicklung der Schulwegeplanung (vgl. Maßnahmenvorschlag D3) mitberücksichtigt werden 

und mithilfe der Checklisten aus dem Leitfaden ǂDas Elterntaxi an Grundschulenǀ des ADAC geprüft 

werden (vgl. ADAC 2018: 9). Die Beratungs- und Koordinierungsstelle Schulwegplanung bei der NVBW 

unterstützt bei der Umsetzung von Schulwegplänen.7 Die Erarbeitung eines Schulwegplans ist durch 

die Fachkonzepteförderung des Landes förderfähig.8 

Optional zur Beschränkung der Durchfahrt soll geprüft werden, ob die Hermann-Günth-Straße in ei-

nen verkehrsberuhigten Bereich umgewidmet werden kann. Mit der Kennzeichnung einer Straße mit 

dem Verkehrszeichen 325 StVO wird das Ziel verfolgt, die Dominanz des Kfz-Verkehrs auf dieser 

Straße zu verringern. Es soll gleichzeitig das Geschwindigkeitsniveau und die Verkehrsstärke in 

 

6 Informationen dazu unter: https://www.movers-bw.de/  

7 Informationen dazu unter: www.aktivmobil-bw.de/fussverkehr/fokus-schulwege  

8 Weitere Informationen unter: https://www.aktivmobil -bw.de/foerdermittel/foerdermittel-des- landes/konzeptfoerderung/ 

Abbildung 26: Beispielschild für 
Elternhaltestellen 

 

Quelle: Stadt Stutensee  

https://www.movers-bw.de/
http://www.aktivmobil-bw.de/fussverkehr/fokus-schulwege
https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-des-landes/konzeptfoerderung/
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diesem Bereich vermindert werden. Die Umwidmung gewährt dem Fußverkehr Rechte, z. B. ein Geh- 

und Aufenthaltsrecht, sowie die Freiheit, nach Belieben die Fahrbahn zu kreuzen und mitten auf der 

Fahrbahn zu gehen, solange der Kfz-Verkehr dadurch nicht unnötig behindert wird. Die Bedeutung 

der Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion wird somit hervorgehoben und die Verkehrssicherheit 

und Aufenthaltsqualität erhöht. Die Ausweisung kommt nach der Verwaltungsvorschrift (VwV) zur 

StVO nur in Betracht, wenn bisher sehr geringer Verkehr vorhanden ist und die Straße den Eindruck 

vermittelt, dass eine Aufenthaltsfunktion überwiegt. Hierfür sind in der Hermann-Günth noch ergän-

zende (bauliche) Maßnahmen zu prüfen. Die Verwaltungsvorschrift besagt auch, dass Vorsorge für 

den ruhenden Verkehr getroffen werden muss. Dies kann durch die Markierung von Parkplätzen er-

folgen. 

C2: Durchgangsverkehr ƻ Bahnhofstraße 

Der Bahnhofsvorplatz ist durch seine hohe Nutzungsdichte der verschiedenen Verkehrsarten geprägt. 

Neben Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV verkehrt auch der MIV auf dem Bahnhofsvorplatz. Angren-

zend befindet sich der ǂParkplatz Rathausǀ, der vom Bahnhofsvorplatz aus mit dem MIV erreichbar ist. 

Diese Verbindung wird für den ÖPNV benötigt, aber auch für den Durchgangsverkehr genutzt.  

Abbildung 27: Durchgangsverkehr zwischen Bahnhofsvorplatz und Parkplatz Rathaus 

 
Quelle: Planersocietät 

Da diese Verbindung für den MIV im gesamtstädtischen Kontext nicht von besonderer Bedeutung er-

scheint, sollte der Durchgangverkehr für den MIV unterbunden werden. Gleichzeitig muss die Befahr-

barkeit für den ÖPNV gewährleistet bleiben. Somit würde sich das Kfz-Verkehrsaufkommen auf dem 

Bahnhofsvorplatz deutlich reduzieren damit eine erhöhte Verkehrssicherheit insbesondere für den 

Fußverkehr erreicht werden. Bahnhofsvorplatz sowie der Parkplatz sind unabhängig voneinander 

weiterhin erreichbar. Die Sperrung für den Durchgangsverkehr sollte zwischen Bahnhofsvorplatz und 

Parkplatz an der Brücke über den Brettenbach erfolgen. Dies könnte mithilfe einer Schrankenanlage 

oder versenkbarer Poller erfolgen. Bei versenkbaren Pollern ist auf die Platzverfügbarkeit unterhalb 
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der Fahrbahnoberfläche zu achten. Beide Varianten sollten so ausgeführt werden, dass sie durch den 

ÖPNV oder auch Rettungsfahrzeuge jederzeit geöffnet werden können. Es könnte bspw. die gleiche 

Technik wie zur Busbevorrechtigung verwendet werden.  

Abbildung 28: Versenkbare Poller (links) und Schrankenanlage (rechts) 

  
Quelle: Planersocietät | Walldorf 

C3: Durchgangsverkehr ƻ Kleiner Marktplatz 

Auf dem kleinen Marktplatz treten Nutzungskonflikte zwischen Fußverkehr, Radverkehr und MIV auf. 

Aktuell ist hier Rad- und Kfz-Verkehr von der Markgrafenstraße in Richtung Bahnhofstraße freigege-

ben. Neben dem Anliegerverkehr ist dieser Bereich ebenfalls von Durchgangsverkehr geprägt. Die 

Fußverkehrsdichte ist aufgrund der umliegenden vielfältigen Nutzungen ebenfalls sehr hoch. Seitens 

der Stadtverwaltung bestehen Überlegungen, die Fußgängerzone auf den kleinen Marktplatz zu er-

weitern (vgl. Abbildung 29, grün).  

Abbildung 29: Idee zur Erweiterung der Fußgängerzone auf den kleinen Marktplatz 

 
Quelle: Stadt Emmendingen 

Die Erweiterung der Fußgängerzone auf den kleinen Marktplatz ist hinsichtlich der Fußverkehrsförde-

rung erstrebenswert. So können Konflikte mit weiteren Verkehrsarten vermieden und die Sicherheit 



Seite 34 von 74 Fußverkehrs-Checks BW 2022 ƻ Abschlussbericht Emmendingen 

Planersocietät 

erhöht werden. Bei gleichzeitigen stadtgestalterischen Maßnahmen (z. B Sitzgelegenheiten (vgl. 

Maßnahmenvorschlag D1), Begrünung, Spielgelegenheiten) kann zur Erhöhung der Aufenthaltsquali-

tät beigetragen werden. Durch die Erweiterung der Fußgängerzone ist u. a. die individuelle Anfahrt 

mit dem eigenen Pkw zu Gesundheitseinrichtungen in die Innenstadt erschwert. Es sollen daher bar-

rierefreie Kfz-Stellplätze in Innenstadtnähe eingerichtet werden, um die Zugänglichkeit der Innen-

stadt weiterhin zu gewährleisten. Diese sollen in der vorhandenen online-Übersicht zu Behinderten-

stellplätzen ergänzt werden.9 Um die Erreichbarkeit zu optimieren, sollte geprüft werden, die Bushal-

testelle Marktplatz barrierefrei auszubauen. Dies ist mit dem Aufgabenträger für den ÖPNV (Landkreis 

Emmendingen) hinsichtlich der Erstellung des Nahverkehrsplans sowie dem Straßenbaulastträger 

(Stadt Emmendingen) hinsichtlich des barrierefreien Umbaus abzustimmen. 

Sollte die Erweiterung der Fußgängerzone auf den kleinen Marktplatz nicht realisierbar sein, ist die 

Reduzierung des Durchgangsverkehrs anzustreben. Dafür soll ein geeignetes Konzept entwickelt wer-

den, bspw. unter Beachtung von Einbahnstraßenregelungen, modalen Filtern oder  

5.4 Weitere Maßnahmenvorschläge (D) 

Neben den obigen Maßnahmenvorschlägen, die einen Ansatz zur systematischen Betrachtung des 

Fußverkehrs liefern und konkrete Einzelmaßnahmenvorschläge zu den Handlungsfeldern geben, gibt 

es in Emmendingen weitere Themen, die während der Veranstaltungen des Fußverkehrs-Checks an-

gesprochen wurden. Diese werden zum Abschluss der Maßnahmenvorschläge nachfolgend darge-

stellt.  

D1: Sitzgelegenheiten 

Gemäß dem Motto ǂMobilität braucht auch Orte der Immobilitätǀ kommt dem längeren Verweilen sowie 

dem kurzzeitigen Erholen und Rasten im öffentlichen Raum eine steigende Bedeutung zu. Im Hinblick 

auf den demographischen Wandel ist es gerade für ältere Menschen notwendig, alltägliche Wege so zu 

gestalten, dass sie an einem gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ohne vom Auto abhängig 

sein zu müssen. Neben guten Nahversorgungsangeboten sowie sicheren, attraktiven und barrierefreien 

Fußwegen zählen auch ansprechende und regelmäßige Sitzgelegenheiten als wichtiger Baustein der 

Fußverkehrsförderung, sodass ein aktives Leben auch im Alter ermöglicht werden kann (vgl. VM BW 

2017: 9). 

Die Gestaltung von Sitzgelegenheiten kann sehr vielfältig sein. Beispielsweise können Sitzelemente in 

vorhandene Elemente (z. B. Streugutbehälter, Poller) im öffentlichen Raum integriert werden. Während 

Kinder und junge Menschen meist sehr einfache Gegebenheiten wie Mauern, Treppen und Brunnen-

ränder akzeptieren, benötigen ältere Menschen häufig mehr Komfort. Für diese Personengruppe sind 

Sitzgelegenheiten u. a. mit Arm- und Rückenlehne und einer waagrechten Sitzfläche auszustatten, um 

ein müheloses Aufstehen zu erleichtern. Ein guter Mix aus verschiedenen Sitzgelegenheiten bietet allen 

Personengruppen die Möglichkeit zum Verweilen. Die Lage von Sitzmöglichkeiten spielt ebenfalls eine 

Rolle bei der Häufigkeit der Nutzung. Faktoren für die Positionierung sind Lärm, Sonne, Windrichtung 

 

9 https://www.emmendingen-barrierefrei.de/barrierefreiheit/behindertenparkplatze/  
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und Blickrichtung. 

Neben der Qualität spielt die Regelmäßigkeit der Sitzgelegenheiten eine wichtige Rolle. Nicht nur für 

ältere Personen, auch für Eltern mit kleinen Kindern können Sitzgelegenheiten ein Etappenziel sein. 

Daher empfiehlt es sich, Sitzbänke entlang von Hauptrouten des Fußverkehrs in einem Abstand von 

mindestens 300 m anzubringen (vgl. FGSV 2011: 60). Ein dichtes Netz an Sitzgelegenheiten ist auch 

ein Qualitätsmerkmal für eine fußverkehrsfreundliche Stadt, daher können Sitzgelegenheiten auch ent-

lang von bekannten Freizeitrouten die Attraktivität des Zufußgehens steigern. 

Abbildung 30: Beispielhafte Sitzgelegenheiten 

  

  

  
Quelle: Planersocietät  

In Emmendingen sollen neue Sitzgelegenheiten eingerichtet und bestehende Sitzgelegenheiten über-

prüft und ggf. erneuert werden. Die Planungen und die Expertise des Stadtseniorenrats zu senioren-

gerechten Wegen mit Bänken sollte dabei hinzugezogen werden. Neue Sitzgelegenheiten sollten z. B. 

entlang des Mühlbachs in regelmäßigen Abständen oder auch am Fallersteg (vgl. Maßnahmenvor-

schlag B5) eingerichtet werden. In jedem Fall ist eine stufenlose Zuwegung sicherzustellen, um die 

Sitzgelegenheiten auch mit Gehhilfen erreichen zu können. 














































































